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58. Deutscher Verkehrsgerichtstag   29. bis 31. Januar 2020 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis IV 
 
Praxistauglichkeit des Bußgeldverfahrens 
 

 
1. Der Arbeitskreis empfiehlt mit überwältigender Mehrheit, die Anforderungen an das 

standardisierte Messverfahren sowie das umfassende Einsichtsrecht in alle Daten 
und Messunterlagen zu kodifizieren. 

2. Die obligatorische Beteiligung der Staatsanwaltschaft im Zwischenverfahren soll 
abgeschafft werden.  

3. Der Arbeitskreis empfiehlt die Einrichtung von Schwerpunktgerichten für Sonderbe-
reiche wie z. B. Vermögensabschöpfung, Gefahrgut- oder Fahrpersonalrecht. 

4. Bußgeldverfahren sollen gegen Auflagen eingestellt werden können. 

5. Nach erfolgreicher Absolvierung einer verkehrstherapeutischen Nachschulung soll 
von einem Fahrverbot ganz oder teilweise abgesehen werden können.  

6. Zur Vermeidung von Fehlurteilen soll die Rechtsbeschwerde wegen übersehener 
Verfahrenshindernisse generell zugelassen werden. Ein Verstoß gegen das faire 
Verfahren ist wie ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör zu würdigen. Außerdem 
sollen die Oberlandesgerichte Verfahren mit grundsätzlicher Bedeutung stets an 
den Bundesgerichtshof vorlegen können. Der Verfolgungsbehörde soll nur ein 
Rechtsmittel zustehen, wenn sie an der Hauptverhandlung teilgenommen hat. 

7. Der Arbeitskreis regt an, beim Kraftfahrtbundesamt eine zentrale, tagesaktuell ge-
führte Fahrverbotsdatei zu führen.  
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